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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europãische Patentanineldung 80 902 285.8 wurde das 
europäische Patent 0 040 232 aufgrund von zwei Ansprüchen 
erteilt. 

II. 	Gegen die Patenterteilung legten die Beschwerdeführerin 
und zwei weitere Einsprechende Einspruch em. Sie bezogen 
sich wãhrend des Einspruchsverfahrens auf eine Reihe von 
Dokumenten, wovon für diese Entscheidung die folgenden von 
Bedeutung sind: 

DE-B-2 405 578. 

Sonderdruck Nr. 32 der Firma Degussa aus Chemie 
Ingenieur Technik 48, 11 (1976) 

(ElO) Gross, Cheinie in unserer Zeit, 13. Jahrgang 1979, 
Nr. 5, S. 142 - 146 

DE-B-2 403 211 

Technisches Bulletin Ivoclar/Vivadent Feb. 1980 

III. In einer Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung 
festgestellt, da!3 der Aufrechterhaltung des Patents in 
geàndertem Uinfang aufgrund der in der Mitteilung voin 
4. Septenther 1989 angegebenen Tinterlagen Einspruchsgründe 
nachArtikel 100 EPU riicht entgegenstünden. 

In dieser Entscheidung wird ausgeführt, daB der Gegenstand 
des geltenden Anspruchs 1 sowohi neu als auch erfinderisch 
sei. Sie verinag zur Lösung der Aufgabe un erörterten Stand 
der Technik keinen AnstoB dafür finden, Dentalinassen mit 
hohein Füllstoffgehalt bei gleichzeitig guter Verarbeitbar-
keit und Polierbarkeit bereitzustellen. 
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GemäB der Auffassung der Einspruchsabteilung war die 
geltend beanspruchte Mischung von granulierter und nicht 
granulierter mikrofeiner Kieselsãure nicht aus dent 
nãchstkommenden Stand der Technik nach (El), (E8) und 
(E15) ableitbar. Besonders gegenüber (ElO) bestünde em 
Vorurteil hohe Anteile pyrogener Kieselsàure gemãB 
streitpatertt zu verwenden. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschverdeführerin 
Beschwerde erhoben und eine Begründung hierzu eingereicht. 
An 12. Mai 1992 hat eine mündliche Verhandlung statt-
gefunden. 

Die Beschwerdeführerin hat un schriftlichen Verfahren und 
wãhrend der mündlichen Verhandlung mm vesent].ichen 
folgendes vorgetragen: 

Die anspruchsgemà8 eingesetzten Kieselsãuregranulate seien 
ausschlie5lich durch ihre Korngr68e vor und nach der 
Granulierung charakterisiert. Nach Meinung der Beschwerde-
führerin seien die Erfordernisse der Artikel 123, 83 und 
84 daher nicht erfüllt. 

GemâB Sp. 4, Z. 55 bis 57 des Streitpatents seien 
Granulate ohne Bindemittel nur durch Glühen oberha].b 800C 
erhâltlich. Daher gelte der Temperaturbereich von 600 bis 
uberl200'C (Anspruch 3) nur für Granulate mit Binde-

mittel. 

Die Beschreibung des Streitpatents enthalte keinen Ninweis 

vie man die TeilchengróBe nach der Verarbeitung gemãS Teil 
(d) des Artspruchs 1 messen kónne (Art. 83 EPIJ). 

Die Beschwerdeführerirt vertrat mm Einblick auf Sp. 3, 
Z. 35 bis 40 des Streitpatents die Meinung, daB Granulate 
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nur nach therjnischer Behandlung erhãltlich seien. Daher 
sei Anspruch 1 ohne }Iinweis auf eine derartige Behandlung 
unklar in Sinne des Artikels 84 EPU. 

AuBerdem bestritt die Beschwerdeführerin, daB gegen die 
Verwendung eines hohen Anteils an pyrogener Kieselsâure in 
Denta].massen ein Vorurteil bestanden habe. Ihrer Meinung 
nach komme es bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tätigkeit nur darauf an, daB die Verweridung von inehr as 
50 % Kieselsäure in Dentalwerkstoffen schon aus (E15) 
bekannt sei. Dieses Dokuinent lehre darüber hinaus, daB die 
pyrogene Kieselsâure zu einem Splitterpolymerisat 
(Granulat) verarbeitt werden kónne. Dort finde sich auch 
der Hinweis, daB man den Anteil an mikrofeinein 
anorganischen Füllstoff bei Verwendung von einein soichen 
mit niedriger Oberflãche erhóhen kônne. Aus dein Prospekt 
ItAerosiltI von 1978, Seite 68 (E17) sei aber bekannt, daB 
durch Erhitzenauf 550 bis 800°C eine Erniedrigung der 

Oberflãche erfolge. 

Die Beschwerdeführerifl war daher der Meinung, daB die 
Kombination der Merkinale a) und b) des strittigen 
Anspruchs 1. für den Fachinann nahegelegen babe. un übrigen 
beschreibe (E7) Dentalwerkstoffe, weiche als Füllstoff 
pyrogene Kieselsãure enthielten, wobei ein Teil des 
Füllstoffes durch ein grobteiliges anorganisches Material 
ersetzt sein kónne, weiches eine Teilchengr6l3e von 5 pin 
nicht iIberschreiten sol].e..Die Patentinhaberin hâbe 
lediglich dieses Glaspulver gegen granulierte pyrogene 
Kieselsãure identischer TeilchengróBe ausgetauscht. 

SchlieBlich hat die Beschwerdeführerin drei nachveröffent-

lichte Dokuinente eingereicht: 

(E18) Rice et al, J. Dent. Res 1984, 1173 - 1175 
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Goldmann, Australian Dental J. 28, 156 - 181 
(1983) 

Stádtler et al., Z. Stomatol, 82, 425 - 430 (1985) 

Die drei Artikel zeigten ihrer Meinung nach, daB 
verschiedene Eigenschaften der patentgemàBen Dentalmasse 
"Visio-Dispers" nur máBig in Vergleich mit deren von 
UHeliositu, einem Produkt der Einsprechenden gemàB (E15), 
seien. 

VI. 	Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat diesem 
Vorbringen widersprochen und dabei u. a. folgerides geltend 
gemacht: 

Die Einwendungen geinàB Artikel 123, 83 und 84 seien 
unbegründet und daher zurückzuweisen. Die Of fenbarung 
eines Patents sei nicht auf Anspruch 1 beschrânkt, sondern 
die Beschreibung sei hierzu auch heranzuziehen (Art. 69 
EPU). 

Die Beschwerdegegnerin hat ferner argumentiert, die 
Rezeptur gemãB (E15) (Beispiel 1 bzw. 2) sei zu keiner 
Zeit industriell nachgearbeitet worden. Selbst am 
Prioritãtstag des angefochterien Patents ware es für den 
Fachmann iituner noch ein Problem gewesen Dentalinassen mit 
einem Füllstoffanteil von über 50 % herzustellen. Die 
Einsprechende habe solche Werte nur durch die Verwendung 
von Splitterpolymerisaten erreicht. Jedoch seien diese 
Splitterpo].ymerisation mit den erfindungsgemäBen 
Granulaten in keiner Hinsicht vergleichbar. 

Weitere Dokumnente wurden eingereicht: 

(E17a) Prospekt "Aerosil", 1976, Seiten 10, 18, 51 

02161 	 .../... 
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Lutz, Schweiz., Mschr. Zahnheilk., 93, Nr. 10 
(1983), Seiten 914 - 929 

Finger u. Thiemann, Dent. Mater. 1987, 3, 280 - 

286 

Alexandris u. Nolden, Die Quintessenz, 4/1984, 679 
- 685. 

VII. Im Laufe der mündlichen Verhandlung hat die Beschwerde- 
gegnerin einen geânderten Anspruch 1 mit foigendem 
Wortlaut eingereicht: 

"1. Verwendung von silanisierter Kieselsäure als Füllstoff 
• in polymerisierbaren Dentalmassen auf Basis âthylenisch 

ungesättigter Monomere ausgewählt aus di- oder poly-
funktionellen Derivaten der Acryl- oder Nethacrylsäure, 

wobei 

ein aus pyrogener Kieselsäure mit oder ohne Binde-
mnittel hergestelites anorganisches Granulat mit einer 
mittleren KorngröBe des Granulats von 0,5 bis 50 pm 
und einer mittleren Priinarteilchengröi3e von 1 bis 
100 nm, und ggf. weitere anorganische Bestandteile 

enthaltend, sowie 

eine nicht granulierte, mnikrofeine Kieselsäure einer 
mnittleren TeilchengröBe von 1 bis 100 nm, 

(C) mit Gewichtsanteilefl von (a) und (b), bezogen auf die 
Gesamtmnasse, in Höhe von 50 % bis 80 % und von (b) in 
Hähe von 2 % bis 30 % verwendet werden, und wobei 

(d) das Kieselsàuregranulat (a) nach der Verarbeitung mit 
den Monomneren unzerteilt in der xnittleren KorngroBe 
von 0,5 bis 50 pTh vorliegt." 

02161 	 . S • / • • 
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VIII. Die Beschwerdeführerin beantragte die Aufhebung der 

angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde 

zurUckzuweisen und das Patent auf Grundlage der in der 
mündlichen Verhandlung überre.ichten Anspruche 1 bis 5 

aufrechtzuerha].ten. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulassig. 

GemãB Sp. 4, Z. 55 - 57 des Streitpatents führt ].ängeres 

Gluhen der mikrofeinen Kieselsàuren oberhaib 800 0 C ohne 
bindende Zusãtze zu brauchbaren Granulaten. Jedoch muS 

dieser Satz in Verbindung mit den vorhergehenden 
Ausführungen in Sp. 3, Z. 34 - 40 gelesen werden, wonach 

Glühen im Temperaturbereich VOfl Ca. 600 bis über 1200 9 C zu 
Granulaten führt, und zwar ohne daB die Verwendung von 

Bindemittel dort in irgendeiner Weise erwähnt würde. Es 
folgt zwangs].àufig, daB dieser Teinperaturbereich nicht 

ausschlieBlich für Granulate mit Bindemittel gilt und 
somit daB Anspruch 3 eine generelle Gültigkeit hat, die 

nicht gegen Artikel 123 (2) verstöBt. 

In übrigen hat die Kammner keinen Grund die Argumentation 

der Einspruchsabteilung bezüglich der Erfüllung der 

Erfordernisse des Artikels 123 EPtJ (Absatz 11.1 der 

angefochtenen Entscheidung) in Frage zu stel].en. 

GemàB Streitpatent kónnen die Granulate (a) durch Glühen 

un TemperaturbereiCh VOfl Ca. 600 bis über 1200 0 C 
hergesteilt werden (Sp. 3, Z. 34 - 40). Vor dieser 

02161 
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Erhitzung kann eine pyrogene Kiese].sãUre einer inittleren 

Korngrôe von 1 bis 100 nm mit einer Wasserglaslósung 
eingeteigt werden und danach langsam auf über 600'C 
erhitzt werden (Sp. 3, Z. 48 - 66). Als Alternative kónnen 

wãBrige Borsàure- oder Alkaliborat-Lôsung, wàBrige 

Aluxuinatlôsung oder alkoholische Alumniniumnalkoholat-Lôsung 

als Bindemnittel für die .  pyrogene Kieselsãure verwendet 

werden. Die Borverbindungen haben Uberwiegend katalytische 
Wirkung und werden beim GlUhschritt verf].üchtigt (Sp. 4, 

Z. 6 - 11). Die Aluminiuinverbindungen dagegen dienen als 

Bindemnittel für die Granulierurig, und damit ist )cein 

Glühschritt uinfaBt (Sp. 4, Z. 3 - 5). Es kann daher keinen 
Zweifel daran geben, 4aB der Glühschritt kein weseritlicher 

Teil der Berstellung der Granulate ist und daher 

fakultativ gemnãB Anspruch 3 bleiben kann. Der geltende 
Anspruch 1 erfüllt somnit die Anforderungen des Artikels 84 

EPU. 

	

4. 	Es stelit sich die Frage, ob das Streitpatent die in Rede 
stehende Erfindung so deutlich und vollstãndig of fenbart, 

daB e in Fachmann sie ausführen kann (Art. 83 EPU). 

	

4.1 	Die Kamnmner kann der Auffassung der Beschwerdegegnerin 
hinsichtlich der Ausführbarkeit der Messung der Korngrô$e 

gemâl3 Merkmnal (d) des Anspruchs 1 des Streitpatents 

beitreten, da die Frage, ob die erfindüngsgeinãBe Lehre 
aufuhrbar ist, nicht allein voin Inhalt der Patentanspruch 

her beurteilt werden darf (vgl. T 14/83, AB1. EPA 1984, 

105). Den Erfordernissen der Artikel 83 und 100 b) EPU ist 

Genüge getan, wenn das europäische Patent die Erfindung so 

deutlich und vollstãndig of fenbart, daB ein Fachmann sie 

ausführen kann; dieser verfügt aber über aligemneines 

Fachwissen mit Hilfe dessen er etwaige fehiende Angaben in 

der Patentschrift ergãnzen kann. GemãB den nicht wider-

legten und somnit glaubhaften Ausführungen der Beschwerde-
gegnerin in der mündlichen Verhandlung, ist der Fachmnann 

- 02161 
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im vorliegenden Fall in der Lage, nach Auflôsung des 
organiechen Teils der Dentalmasse die inittlere Korngr68e 
des Kieselsãuregranulats (a) ohne Schwierigkeiten zu 
bestimmen. Da auBerdem die Beschwerdeführerin nach eigener 
Aussage zu keiner Zeit versucht hat die Lehre des 
Streitpatents nachzuarbeiten, hat die Kammer keinen Grund 
an der Ausfuhrbarkeit der Lehre des Streitpatents zu 
zweifeln. Der Anspruch 1 erfüllt somit die Anforderungen 
von Artikel 83 EPtJ. 

	

5. 	Der Gegenstand des Streitpatents betrif ft die Verwendung 
von Kieselsãure als Füllstoffe für Dentalmassen. 

	

5.1 	Dokuinent (E15), weiches ebenfalls Dentalmassen mit 
Kieselsàure Füllung betrif ft, kann als nàchstliegender 
Stand der Technik angesehen werden. Obwohl die dort 
aufgeführten Beispiele auch die Verwendung von >50 % 
mikrofeinen Füllstoffen in gegenüber dem Streitpatent 
àhnlichen Bindeniitteln erwàhnen, ist im Hinblick auf den 
in der mündlichen Verhandlung diskutierten Sachverhalt 
davon auszugeheri, daB die technische Anwendung von (E15) 
den Zusatz von Kieselsäure als Splitterpolyinerisat uinfaBt 
(vgl. Streitpatent, Sp. 2, Z. 1 - 9; (E15), Sp. 6, Z. 6 - 
15). Bei der Herste].lung von Splitterpolyinerisat wird eine 
besonders hoinogene Verteilung des inikrofeinen Füllstoffs 
im Polymer dadurch erreicht, daB man aus monomerein 
Nethylmethacrylat und dein mikrofeinen Füllstoff einen Teig 
herstelit, den man unter Druck und Teinperatur zu einein 
Block polyinerisiert, weicher dann zu dein gewünschten 
Produkt zerkleinert wird. 

	

5.2 	Gegenüber Dokuinent (E15) besteht die technische Aufgabe 
daher darin, eine Alternative für die Einbringung von 
groBen Mengen von Kieselsãure in Dentalinassen zu 
entwickeln. 

02161 	 .../... 
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5.3 	Diese Aufgabe wird gemãB Streitpatent in wesentlichen 

dadurch gelóst, daB eine Mischung von (a) Kiese].sãure- 

• 	granulaten und (b) riicht granulierter mikrofeiner 

KieselsãUre gemäB Arispruch 1 as Füllstoff verwendet wird. 

Aufgrund der Angaben in der Beschreibung ist es glaubhaft, 

daB durch diese MaBnahme die genannte Aufgabe tatsächlich 

gelôst wird. 

Die Neuheit der beanspruchten Verwendung wurde von der 

Beschwerdeführerin nicht bestritten. Da auch die Rammer 

diesbezüglich keinen Einwand erkennen kann, erübrigen sich 

weitere Ausführungen hierzu. 

Es bleibt zu beurteilen, ob angesichts der gesteliten 

Aufgabe die beanspruchte Lãsung auf einer erfiriderischen 

Tãtigkeit beruht. 

7.1 	Der Gegenstand geinãB Arispruch 1 des Streitpatents unter- 

scheidet sich voin Stand der Technik naqh (E15) dadurch, 

daB gemãB Streitpatent das direkte Einbringen von inehr als 

50 % der erfindungsgemàBen Mischung vorgenominen wird. Wie 

aus der Beschreibung des Streitpatents (Sp. 3, Z. 5 bis 

15, erteilte Fassung) eindeutig ersichtlich ist, fuhrt die 

Verwendung von derart groBen Mengen an Füllstoff un 

vorliegenden Fall zu brauchbaren Dentalmassen, die geringe 

Schrumpfung, gute Polierbarkeit und hohe Abrasions-

beständigkeit zeigen. Aus Dokuinent (ElO), S 146 

vorletzter Absatz geht aber kiar hervor, daB kurz vor dein 

Prioritàtstag des Streitpatents das Problem der Aufnahine 

von groBen Nengen von Kieselsãure wegen dessen 

Verdickungseffekts noch weiterhin existierte. Selbst vier 

Jahre nach dein Prioritâtstag hat Lutz, in Dokurnent (E21) 

auf dieses bekannte Problem hingewiesen (siehe S. 917, 

linke Spalte). Dies zeigt, daB der Fachwelt bekannt war, 

daB pyrogenes Si02 einen ausgesprochenen Verdickungseffekt 

02161 
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hat und deswegen Zusammensetzungen von S102 und HarZ-
systemen schwierig bzw. nicht zu verarbeiten varen. 

	

7.2 	Die Beschwerdeführerin hat insbesondere in der münd].ichen 

Verhandlung argumentiert, daB die Lôsung des zugrunde-

liegenden technischen Problems schon vor dent PrioritAtstag 

des Streitpatents aus Dokument (E15) bekannt war. Jedoch 

ist die Kanuner aufgrund des oben genannten zusãtzlichen 

Beweismaterials Uberzeugt, daB die Aufnahine von groBen 
I4engen an Kieselsàure in dent Hande].sprodukt "Heliosit" 

gemâB (E15) auf der Anwendung der sogenannten Splitter-

polymerisationstechnik beruht (siehe Punkt 5.1 oben). In 
der mündlichen Verhandlung wurde diesent Standpunkt nicht 

widersprochen. Dies wird ebenfalls von dent hohen Inhalt 

organischer Fül].stoffe (29,2 %), der in Tabelle 3 von 

Dokuinent (E19) für "Heliosit" aufgezeichnet ist, 

untermautert. GemâB Entscheidung T 26/85, AB1. EPA 1990, 

22, Gründe Punkt 8, kann der Stand der Technik nur dann 
als der Offentlichkeit zugänglich geinacht gelten, wenn die 

Information so vollstãndig ist, daB der Fachinann die 
technische Lehre, die Gegenstand der Of fenbarung ist, 
unter Zuhilfenahme des von ihin zu erwartenden aligeineinen 

Fachwissens ausführen kann. Die Kammer ist daher der 
Meinung, daB der Teil der Offenbarung von (E15), der die 

Aufnahine von Mengen über 50 % Si02 betrifft, in Abwesen-

heit von Informationen, wie man das aufgrund von Dokuinent 
(ElO) und (E21) eindeutig belegte Vorurteil der Fachwelt 

ohne Anwendung der Spi itterpolyinerisationstechnik 
überwinden kann, auBer Betracht bleiben muB. Mit anderen 

Worten, der Fachmann erhàlt aus diesem Dokument keine 
Information, wie er das zugrundeliegende Problem ohne 

Anwendung von Splitterpolymerisaten lOsen kOnnte. 

	

7.3 	Die Beschwerdeführerin hat auch argumentiert, daB Dokuinent 

(E7) die Verwendung von Mischungen von mikrofeiner 

Kieselsàure und grobgemahltem Glaspu].ver als Fü].].stoffe 

02161 
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für Dentalmassen betrif ft und es naheliegend war, das 

grobteilige Glas mit den Kiese].säuregranulaten geinal3 

Anspruch 3. des Streitpatents zu ersetzen. 

Die Kamrner kann dieser Argumentation nicht folgen. 

Glaspulver ist nicht nur in keiner Weise mit den 

Granulaten gemãB Stréitpatent. vergleichbar, sondern gemãB 

(El) kann das Glas einen Höchstgehalt von 25 % des 

Gewichts der Füllstoffe betragen. Dagegen müssen gemäl3 

Anspruch 3. des Streitpatents die Kieselsäuregranulate 

mindestens 40 % des Gewichts der Füllstoffe betragen. 

Somit enthält diesé Entgegenhaltung ebenfalls keinen 

Hinweis für die Lösung der oben genannen Aufgabe. 

7.4 	Es wurde welter arguxnentiert, daB wie schon in Dokument 

(E15), Sp. 3, Z. 40 - 45 gezeigt das wesentliche Merkmal 

zur Definition der Füllstoffe im Bindeinittel die BET-

Oberfläche sei und daB für gute Dispersion eine 

spezifische Oberflãche unter 200 m 2/g, vorzurs;3ise 

zwischen 30 und 80 in2/g erwünscht sei. Auch sei aus 

Dokuinent (E17), Abbildung 70, bekannt, daB durch Erhitzen 

auf 550 - 1100°C ein Ruckgang der BET-Oberfläche eintrete. 

Nach Auffassung der Kammer trif ft diese Argumentation 

vo].lig ins Leere, da der Vergleichsversuch 1 des 

Streitpatents eindeutig belegt, daB die Dispersion der 

Füllstoffe bzw. die Verarbeitbarkeit des Füllinaterials 

nicht nur von der spezifischen Oberfläche der verwendeten 

Kieselsäure abhängt. Wenn man, wie dort gézeigt, eine 

pyrogene Kieselsãure mit einer BET-Oberfläche von 50 m 2/g 

und einer MittelteilchengröBe von 40 nm ("Aerosil 0X50 

gemãB (E17)) in ein Acrylatbindemittel einführt, ist keine 

un Sinne des Streitpatents verwendbare Dentalmasse 

erhältlich. Das heiBt, daB eine Kombination der Lehren von 

(E15) und (E17) den Fachmann nicht zu der nun 

beanspruchten Lösung der Aufgabe hat führen können. 

02161 	 . . . / . . . 
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7.5 	Aus alledein folgt, daB der Faclunann nicht vorhersehen 
konnte, daB die Verwendung einer Nischung von Kieselsäure-
granulaten und feinverteilter Kieselsáure das Problem der 
Einbringung (Dispersion) von groBen Mengen an Füllstoff in 
Dentalmassen ].ôsen kônnte. Der Gegenstand des Anspruchs 1 
beruht soinit auf einer erfinderischen TAtigkeit. 

Das gleiche gilt für die davon abhängigen Unteransprüche 2 
bis 5, die veitere Ausgestaltungen des Gegenstandes von 

Anspruch 1 betreffen. 

	

7.6 	Die widersprüchlichen Testergebnisse der Entgegenhaltungefl 
(E18) bis (E20) der Beschwerdeführerifl im Vergleich zu 
denen der Dokumente (E21), (E22) und (E23) der Beschwerde-
gegnerin kônneri bei der Beurteilung der erfinderischen 
Tàtigkeit auBer Betracht bleiben, da die damit zusanunen-
hängenden Vorbringen der Parteien das dein alten deutschen 
Patentgesetz entspringende Erfordernis des technischen 
FortschrittS betreffen, weiches jedoch kein Kriteriuin für 
Patentierbarkeit im Rahinen des EPU ist. Obwohl technische 
Uberlegenheit auf erfinderische Tàtigkeit schlie8en lassen 
kónnte, wenn sie sich speziell auf die Lösung der sich aus 
dem riãchstliegenden Stand der Technik ergebenden Aufgabe 
bezieht, können derartige Betrachtungen kein Ersatz sein 
für die weiter oben vorgenommene Beurteilung der 
erfinderischen Tàtigkeit gegenüber dem nãchstliegenden 
Stand der Technik (vgl. z. B. T 164/83, AB1. EPA 1987, 
149, Gründe Punkt 8; T 61/86 vom 2. Dezeinber 1988, Gründe 
Punkt 5.4; T 261/87 vom 16. Dezember 1988, Gründe 
Punkt 8.3). 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen vird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidungwird aufgehoben. 

Die Beschwerde wird zurüçkgewiesen. 

Die Sachewird an die Einspruchsabteilung mit der Auflage 

zurückverwiesen, das Patent mit den in der mündlichen 

Verhandlung überreichten Patentarisprüchen 2. bis 5 und 
einer noch anzupassenden Beschieibung aufrechtue.cha1ten. 

Der eschàftsste11enbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

OtL 

P. Martorana 
	 A.J. Nuss 


